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A. PRÜFUNGSAUFTRAG UND ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

I. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Gesellschafterversammlung der  

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes  
(im Folgenden auch „ZTEE gGmbH“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

hat uns am 14. Dezember 2022 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 
zum 31. Dezember 2022 gewählt. Daraufhin beauftragte uns die Geschäftsführung der Gesell-
schaft mit der Prüfung 

— des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung sowie  

— des Lageberichts 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 nach den §§ 317 ff. HGB.  

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage des Gesellschaftsver-
trags nach den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB.  

Dieser Bericht ist ausschließlich an die Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH gerich-
tet.  

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne der handels-
rechtlichen Vorschriften.  

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. 
der gesetzliche Umfang der Abschlussprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen 
dazu befinden sich in Abschnitt „D.II. AUFTRAGSERWEITERUNGEN“.  

Die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit unterliegen — auch im Verhältnis 
zu Dritten — den Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(BAB) sowie den Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (AAB), die diesem Bericht als Anlage IV beigefügt sind.  

II. ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Zeulenroda-Triebes erneuerbare 
Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 in den diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) bei-
gefügten Fassungen den am 20. Oktober 2023 in Erfurt unterzeichneten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk wie folgt erteilt:  

 

 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
An die Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes  

PRÜFUNGSURTEILE  

Wir haben den Jahresabschluss der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulen-
roda-Triebes — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

— entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 und 

— vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

  



WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Seite 3   

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-
gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS 
FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
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Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES  
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irr-
tümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 

— gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
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gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

— ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 

— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

— beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

— führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen. 
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C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER 

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft aufgestellten Lagebericht heben wir 
folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der 
Gesellschaft sowie der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken von besonderer Bedeutung sind: 

— Die Gesellschaft betrieb im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 8 Photovoltaikanlagen. Es wurde 
im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weitere Anlage errichtet. Zu den bedeutsamen finanzi-
ellen Leistungsindikatoren zählen für die Gesellschaft die Umsatzerlöse und die Liquidität. 
Im Vergleich zum Jahr 2021 liegen die Umsatzerlöse deutlich über dem Niveau des Vorjahres 
und entwickelten sich dahingehend plangemäß. Insbesondere die höhere Anzahl der Sonnen-
stunden im Jahr 2022 und die günstige Witterung wirkten sich positiv auf die Ertragsentwick-
lung aus.  

— Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Zum 31. Dezember 2022 wies die Gesellschaft  
liquide Mittel in Höhe von EUR 289.818,99, welche damit innerhalb der Erwartung lagen, aus. 
Somit war die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gewährleistet. Die Gesellschaft kam ihren 
Zahlungsverpflichtungen nach. Die Liquidität der Gesellschaft ist gut, Engpässe sind gemäß 
dem gesetzlichen Vertreter nicht zu erwarten. 

— Die wirtschaftliche Entwicklung im Kalenderjahr wird von verschiedenen Faktoren nachhaltig 
bestimmt, die wiederum seit Februar 2022 durch den russischen Angriff auf die Ukraine ge-
prägt werden. Vor diesem Hintergrund sind viele Fragen offen. Dies betrifft die Auswirkungen 
der gegen Russland verhängten Sanktionen, den Effekt der hohen Energiepreise, die Folge 
von Lieferengpässen, die Wirkungen der Inflation. Insgesamt geht es um die Handhabung der 
gestiegenen Unsicherheiten. Eine verlässliche Einschätzung ist nicht möglich, weil die Dauer 
des Krieges und damit auch seine Auswirkungen nicht absehbar sind. 

— Im Hinblick auf den bisherigen klimatischen Verlauf des Jahres 2023 und die im Verhältnis 
zum Kalenderjahr 2022 ähnliche Sonnenscheindauer rechnet der gesetzliche Vertreter der 
Gesellschaft für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit ähnlichen Umsatzerlösen. Die 
voraussichtliche Entwicklung der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist unter der Maß-
gabe eines gewissenhaft handelnden Kaufmanns als stabil zu bewerten. Die Liquidität der 
Gesellschaft wird auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 erwartet. Im Jahr 2023 plant die 
Gesellschaft keine neuen PV-Anlagen. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen stellt der Lagebericht die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
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II. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

1. BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 
einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die den weiteren ge-
prüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss 
und im Lagebericht in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß abgebildet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich 
geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

2. JAHRESABSCHLUSS 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. De-
zember 2022 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 
einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung 
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungs-
gemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die für Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in al-
len wesentlichen Belangen beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben 
zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung und gibt die sonstigen 
Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. 

Eine Darstellung der für den Jahresabschluss wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die zum Ver-
ständnis der Gesamtaussage erforderlich sind, findet sich in Abschnitt F.II. 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

3. LAGEBERICHT 

Der von uns geprüfte Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem-
ber 2022 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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III. FESTSTELLUNGEN ZU BEREICHEN, DIE SICH NICHT UNMITTELBAR AUF DIE 
RECHNUNGSLEGUNG BEZIEHEN 

Wir haben bei unserer Prüfung die nachfolgend beschriebenen Tatsachen festgestellt, die sich 
nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen. Über diese berichten wir nach § 321 
Abs. 1 Satz 3 HGB wie folgt: 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde am 14. Dezember 2022 festgestellt. Entgegen 
der Verpflichtung gemäß Abschnitt IX. 17.5 des Gesellschaftsvertrags wurde der Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2021 daher nicht innerhalb der gesetzlichen Frist festgestellt. 

Entgegen der Verpflichtung gemäß Abschnitt IX. 17.1 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesell-
schaft den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 nicht innerhalb der gesetzlichen Frist aufge-
stellt. 
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D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 

I. PRÜFUNGSGEGENSTAND 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022. Dieser besteht aus 

— der Bilanz, 

— der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

— dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand 
des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung 
zugesichert werden kann. 

Die Verantwortung für Jahresabschluss und Lagebericht haben wir im Bestätigungsvermerk (Ab-
schnitt B.) beschrieben. 

II. AUFTRAGSERWEITERUNGEN 

Die gesetzliche Prüfung erstreckte sich weiterhin gemäß § 53 HGrG auf die Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir 
verweisen hierzu auf unsere Ausführungen in Abschnitt „G. FESTSTELLUNGEN AUS 
ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 53 HGRG“ dieses Berichts und Anlage III zu 
diesem Bericht. 
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E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Wir haben die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens im Bestätigungsvermerk dargestellt 
(Abschnitt B.). Darüber hinaus geben wir hierzu nachfolgend weitere Erläuterungen: 

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz 

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes ist die Erarbeitung einer Prü-
fungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, 
der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems der Gesellschaft. Darüber hinaus berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Ver-
ständnis vom Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses und von den Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die die gesetzlichen Vertreter als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-
gebericht erbringen zu können. 

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder sowie Prüfungs-
schwerpunkte auf Abschluss- bzw. Aussageebene bestimmt und das Prüfprogramm entwickelt. In 
unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbau- und Kontroll-
tests, aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussa-
gebezogene Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlich-
keitsaspekte berücksichtigt. 



ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Seite 11   

Beschreibung des Prüfungsprozesses 

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Phasen unterteilt, die mit der Auftragsannahme/-fortfüh-
rung beginnen und sich bis zur Berichterstattung erstrecken. Die nachfolgende Abbildung stellt 
unseren Prüfungsprozess zusammengefasst grafisch dar.  

 

Die dargestellten Phasen berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung.  

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: 

— Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung 

— Vollständigkeit, Existenz und Genauigkeit der Umsatzerlöse 

— Prüfung der Existenz und Bewertung des Anlagenvermögens und dessen Finanzierung 

— Werthaltigkeit der Forderungen 

— Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils anhand bewusst oder repräsentativ ausgewählter Ele-
mente. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte abhängig von unseren Erkenntnissen 
über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Ge-
schäftsvorfälle. 

Bei der Durchführung von Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen bzw. Mitteilungen und 
Auskünfte Dritter eingeholt von für die Gesellschaft tätigen: 

— Kreditinstituten 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er insgesamt den gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht sowie mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

1 2 43

 Entscheidung über Auf-
tragsannahme/-fortführung 
einschließlich Beurteilung 
der Unabhängigkeit

 Abstimmung von Art und 
Umfang des Auftrags ein-
schließlich der Festlegung 
von zusätzlichen Prüfungs-
schwerpunkten

 Disposition notwendiger 
fachlicher Ressourcen 
unter Berücksichtigung 
der Berufsgrundsätze

 Bildung eines Gesamt-
urteils auf Basis der 
Prüfungsergebnisse
 Berichterstattung 

über Ergebnisse der 
Abschlussprüfung

 Gewinnung eines Verständ-
nisses von Unternehmen
und Geschäftsverlauf
 Beurteilung der Ange-

messenheit des rech-
nungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems

 Ableitung der Risiken 
wesentlicher falscher 
Darstellungen

 Entwicklung und Festlegung 
der risikoorientierten 
Prüfungsstrategie und des 
Prüfungsprogramms

 Durchführung der 
Prüfungshandlungen zur 
Adressierung der Risiken
 Würdigung der 

Relevanz und 
Verlässlichkeit der 
Prüfungsnachweise

Definition des 
Prüfungsgegenstands 
und Auftragsannahme

Risikobeurteilung 
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Prüfungsstrategie

Erlangung von 
Prüfungsnachweisen

Abschluss der Prüfung 
und Berichterstattung
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vermittelt. Dabei haben wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise haben wir hierbei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen 
und die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen beur-
teilt. 

Bei unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den IDW 
Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ 
(IDW PS 720) beachtet. 

Wir haben die Prüfung im Monat Oktober 2023 bis zum 20. Oktober 2023 durchgeführt. 

Zum Abschluss der Prüfung haben wir von den gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Erklärung 
eingeholt, in der diese mit Datum vom 20. Oktober 2023 die Vollständigkeit der uns erteilten 
Aufklärungen und Nachweise sowie von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht bestätigt 
haben. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen 
und Nachweise. 
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F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. RECHNUNGSLEGUNGSNORMEN 

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. § 264a Abs. 1 
HGB, nimmt aber die Aufstellungserleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften nicht in An-
spruch, da sie gemäß Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften aufzustellen hat. 

II. WESENTLICHE BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert aufgrund der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-
zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft.  

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage I) gemäß § 284 HGB be-
schrieben. 
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G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES 
PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 53 HGRG 

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erfor-
derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für den gesetzlichen 
Vertreter geführt worden sind. 

Über die in diesem Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Beson-
derheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung von Bedeutung sind. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen 
Beanstandungen ergeben. 

Im Übrigen verweisen wir auf Anlage III zu diesem Bericht, die unsere Feststellungen zur Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse nach § 53 HGrG enthält. 
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H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES
PRÜFUNGSBERICHTS

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der Zeulenroda-Triebes erneuer-
bare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F. (10.2021) und IDW 
PS 720) erstattet. 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergege-
ben. 

Erfurt, 20. Oktober 2023 

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

@@muz=@@ @@vwp=@@ 
Prof. Dr. Uebensee ppa. Hunold 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 





ANLAGEN 



 



A k t i v a P a s s i v a
31.12.2021 31.12.2021

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

     Sachanlagen      I.  Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
         1. Technische Anlagen und Maschinen 427.638,27 476.707,58      II.  Kapitalrücklage 700.000,00 700.000,00
         2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 685,63      III.  Verlustvortrag -94.603,26 -72.082,29

427.639,27 477.393,21      IV.  Jahresfehlbetrag -16.588,02 -22.520,97
638.808,72 655.396,74

B. Umlaufvermögen B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 80.966,65 90.606,23

     I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. Rückstellungen
        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.686,54 3.340,65
        2. Sonstige Vermögensgegenstände 5.783,84 3.241,32      Sonstige Rückstellungen 6.580,00 4.540,00

18.470,38 6.581,97
D. Verbindlichkeiten

     II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 289.818,99 280.691,30
308.289,37 287.273,27      1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.696,49 895,11

     2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.876,78 13.358,75
         -  davon aus Steuern: EUR 2.492,52  (Vorjahr: EUR 0,00)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 130,35 9.573,27 14.253,86
            

735.928,64 764.796,83 735.928,64 764.796,83

31.12.2022

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

B i l a n z

31.12.2022
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2 0 2 2 Vorjahr

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 75.598,18 65.988,24

2. Sonstige betriebliche Erträge 9.700,61 11.499,79

3. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 51.900,24 50.642,01
Sachanlagen

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 49.986,57 49.366,99

5. Ergebnis nach Steuern -16.588,02 -22.520,97

6. Jahresfehlbetrag -16.588,02 -22.520,97

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

G e w i n n -  u n d  V e r l u s t r e c h n u n g

Anlage  I
Seite  2
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Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH 

Zeulenroda-Triebes                                                                     

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr                                                                         

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 

Anhang 

 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss  

Der Jahresabschluss der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH wurde auf der 

Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.  

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.  

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im 

Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.  

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.  

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapital-

gesellschaft.  

Für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft finden gemäß Satzung in Verbindung mit § 75 

ThürKO die Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften Anwendung.  

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt. 

 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht  

Firma laut Registergericht:   Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH          

Firmensitz laut Registergericht: Zeulenroda-Triebes 

Registereintrag:    Handelsregister 

Registergericht:    Jena 

Register-Nr.:     HRB 505740  
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Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um 

planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände linear vorgenommen:  

• Technische Anlagen und Maschinen 10 bis 20 Jahre  

• Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Jahre 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennbeträgen unter 

Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.  

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert 

angesetzt. 

Der Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen beinhaltet die 

Fördermittel der Thüringer Aufbaubank aus dem 1000-Dächer-Photovoltaik-Programm. Die 

Auflösung des Postens erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Anlagen.  

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in 

Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrags 

angesetzt.  

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden im Wesentlichen übernommen werden.  

 

Angaben zur Bilanz  

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens  

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu 

entnehmen, welcher dem Anhang als Anlage beigefügt ist. 
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben 

analog dem Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  

 

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen  

Der Sonderposten entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:  

Stand zum 01.01.2022:    EUR  90.606,23  

Zugänge:      EUR            0,00   

Auflösung:      EUR    9.639,58       

Stand zum 31.12.2022:    EUR 80.966,65 

 

Sonstige Rückstellungen 

Unter den sonstigen Rückstellungen werden Rückstellungen für Abschluss- und 

Steuerberaterleistungen ausgewiesen.  

 

Verbindlichkeiten 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  

Verbindlichkeiten, welche durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert sind, bestanden 

zum Abschlussstichtag nicht. 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 6 

sonstige finanzielle Verpflichtungen.  

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: Jährliche 

Mietverpflichtungen aus langfristigen Mietverträgen für Photovoltaikanlagen und 

Büromieten.  
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Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung  

Umsatzerlöse  

Die Umsatzerlöse betreffen Vergütungen aus der Stromeinspeisung und wurden 

ausschließlich im Inland erwirtschaftet. 

 

Sonstige Angaben  

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer: 

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtszeitraum keine Mitarbeiter.  

 

Geschäftsführung  

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch 

Herrn Albrecht Ränger (ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt) geführt.  

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung 

durch die Gesellschaft.  

 

Aufsichtsrat  

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2022 an:  

01.01.2022-31.12.2022:  Herr Nils Hammerschmidt (Vorsitzender) 

ausgeübter Beruf: Bürgermeister  

 

01.01.2022-31.12.2022:  Herr Rene Spanner, Fraktion PRO Regio 

ausgeübter Beruf: Handelsfachwirt (aktuell selbständig als 

Brennstoff- und Mineralölhändler)      

                                                                                                                  

01.01.2022-31.12.2022:  Frau Annette Bierlich, CDU-Fraktion 

ausgeübter Beruf: Physiotherapeutin             

                                                                                                       

01.01.2022-31.12.2022:  Frau Kerstin Neuparth, Fraktion Thüringer Vogtland/SPD/FDP  

ausgeübter Beruf: Erzieherin              

                                                                                         

01.01.2022-31.12.2022:  Herr Andreas Stiller, AfD-Fraktion     

ausgeübter Beruf: Lokführer                                                                                                              
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Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung. 

 

Honorar des Abschlussprüfers  

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt               

TEUR 4,9 und betrifft Abschlussprüfungsleistungen.  

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung  

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahrs mit wesentlichem 

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich nicht ergeben.  

 

Ergebnisverwendung  

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 16.588,02 auf neue 

Rechnung vorzutragen.  

 

 

Zeulenroda-Triebes, den 06.09.2023 

 

 

 

Unterschrift der Geschäftsführung 





Entwicklung der Anschaffungswerte Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwerte   

Anfangs-
stand

1.1.2022

Zugang Endstand

31.12.2022

Anfangs-
stand

1.1.2022

Abschrei-
bungen des
Geschäfts-

jahres

Endstand

31.12.2022

Stand

31.12.2022

Stand

31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Sachanlagen

         1. Technische Anlagen und Maschinen 979.690,15 2.146,30 981.836,45 502.982,57 51.215,61 554.198,18 427.638,27 476.707,58
         2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.799,89 0,00 3.799,89 3.114,26 684,63 3.798,89 1,00 685,63

983.490,04 2.146,30 985.636,34 506.096,83 51.900,24 557.997,07 427.639,27 477.393,21

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

A n l a g e n n a c h w e i s 
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Lagebericht 

der  

Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH 

zum Geschäftsjahr 2022 

 
 
 

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen 

 

1. Grundlagen des Unternehmens 

 

1.1. Die Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH (nachfolgend auch 

„Gesellschaft“ genannt) wurde am 29.07.2010 als Förderkörperschaft gegründet. In 

diesem Sinn versteht sich die Gesellschaft als eine bürgernahe Akteurin, deren Unter-

nehmensgegenstand auf die Förderung von Kunst und Kultur, Sport-, Jugend- und 

Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Naturschutz und Landschaftspflege, 

des traditionellen Brauchtums, Heimatpflege und Heimatkunde sowie auf die 

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement zugunsten gemeinnütziger, 

mildtätiger und kirchlicher Zwecke gerichtet ist. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Gesellschaft wird sowohl durch deren Bestimmungen 

in ihrer Satzung als auch durch die Bestimmungen des Gesellschafters, der Stadt 

Zeulenroda-Triebes, beschrieben. Die Gesellschaft ist gemeinnützig und agiert auf dem 

Territorium der Kommune Zeulenroda-Triebes. 

 

1.2. Die für die Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes notwendigen finanziellen 

Mittel beschafft sich die Gesellschaft unter anderem durch den Erwerb und den Betrieb 

von Photovoltaik- und gleichwertigen Anlagen. 

Die Gesellschaft positioniert sich als unabhängiger Eigentümer bzw. Betreiber von PV-

Anlagen. Durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) garantiert die Bundesrepublik 

Deutschland feste Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien für einen 

langfristigen Zeitraum. Die damit einhergehende vorhersehbare Liquiditäts-

entwicklung fördert den in der Ziffer 1.1. beschriebenen Unternehmensgegenstand. 
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2. Entwicklung der Branche 

 

Die Stromerzeugung aus PV-Anlagen stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 

deutliche 23 Prozent auf 60,8 TWh (2021: 49,3 TWh). Verantwortlich für den starken 

Zuwachs waren zwei Effekte: Zum einen wuchs der Anlagenpark stark an und zum 

anderen war die Witterung, besonders in den Sommermonaten, ungewöhnlich 

sonnenscheinreich.  

Bereits in den Jahren 2018 bis 2020 profitierte die Photovoltaik von sehr viel 

Sonnenschein und hoher Globalstrahlung. Nach eher sonnenscheinarmer Witterung 

im Jahr 2021 wurden die bisherigen Spitzenwerte der Globalstrahlung im Jahr 2022 

nochmals übertroffen.  

Ende des Jahres 2022 waren in Deutschland PV-Anlagen mit einer Leistung von 

insgesamt fast 67.400 MW installiert. Damit wuchs die Gesamtleistung des PV-

Anlagenparks im letzten Jahr um etwa zwölf Prozent. Nach dem Rekordzubau an PV-

Anlagen im Jahr 2012 (8.161 Megawatt) war die neu zugebaute Leistung in den 

Folgejahren stark zurückgegangen. Seit dem Jahr 2015 steigt der jährliche Zubau der 

PV-Kapazität jedoch wieder kontinuierlich. Dieser Trend beschleunigte sich im Jahr 

2022 weiter. Mit fast 7.300 Megawatt (MW) wuchs der Anlagenpark nochmals deutlich 

stärker als im Vorjahr (5.700 MW).  

Beim Photovoltaikausbau wird auf verschiedene Fördermechanismen zurückgegriffen: 

Für kleinere Dach- und Freiflächenanlagen greift die garantierte EEG-Vergütung, 

große Anlagen (>750 kW) unterliegen dagegen einer Ausschreibungspflicht. Im Jahr 

2022 wurden nach ersten Angaben der Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 

Gesamtzubau etwa 54 Prozent (3.980 MW) über die EEG-Einspeisevergütung 

gefördert, große Freiflächen- und Dachanlagen, welche in EEG-Ausschreibungen 

bezuschlagt wurden, machten etwa 34 Prozent des Zubaus aus (2.470 MW). Darüber 

hinaus wurde eine Leistung von 860 MW (12 Prozent des Zubaus) für Anlagen ohne 

EEG-Förderung registriert. Um das im EEG 2023 festgelegte Ausbauziel von 215 GW 

im Jahr 2030 zu erreichen, muss das Ausbautempo allerdings noch deutlich gesteigert 

werden. In den verbleibenden Jahren wird ein Zubau von jährlich bis zu 20 GW zur 

Zielerreichung benötigt.  

Quelle: Umwelt Bundesamt: „Hintergrund Erneuerbare Energien in Deutschland - Daten zur 

Entwicklung im Jahr 2022“  Ausgabe Februar 2023 
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3. Entwicklung der ZTEE gGmbH 

 

Die Gesellschaft betrieb im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 8 Photovoltaikanlagen. Es 

wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr keine weitere Anlage errichtet. Zu den 

bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren zählen für die Gesellschaft die 

Umsatzerlöse und die Liquidität. Im Vergleich zum Jahr 2021 liegen die Umsatzerlöse 

deutlich über dem Niveau des Vorjahres und entwickelten sich dahingehend 

plangemäß. Insbesondere die höhere Anzahl der Sonnenstunden im Jahr 2022 und die 

günstige Witterung wirkten sich positiv auf die Ertragsentwicklung aus.  

Die Gesellschaft war den vielfältigen Anforderungen des Geschäftsjahres 2022 

gewachsen. 

 

3.1. Ertragslage 

 

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ertragslage* insgesamt wie folgt dar: 

 

 

2022 

TEUR 

2021 

TEUR 

Veränderung 

TEUR 

Gesamtleistung 76  66   +10 

sonstige betriebliche Erträge 10  11  -1  

Gesamtleistung inkl. sonst. betr. Erträge         86              77           +9 

Abschreibungen 52 51 +1    

sonstige betriebliche Aufwendungen 

- Betriebsaufwand 

- Verwaltungsaufwand 

- übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 

 

17           

18 

15            

 

18           

16  

         15             

   

-1 

+2 

0 

Gesamtaufwand 102        100  +2 

Betriebsergebnis -16  -23  +7 

Zinsergebnis 0  0  0 

Ergebnis vor Ertragssteuern -16 -23 +7  

* Die Auflistung weicht von der Gliederung der GuV ab. 

 

Die Umsatzerlöse im Jahr 2022 haben sich, bedingt durch die höhere 

Sonnenscheindauer, um ca. 10 TEUR erhöht. Die sonstigen betrieblichen Erträge im 

Jahr 2022 haben sich um ca. 1 TEUR verringert, resultierend aus der nicht angefallenen 

Versicherungsentschädigung im Jahr 2022. 
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Die Funktionalität aller im Betrieb befindlichen PV-Anlagen war im Jahr 2022 

gewährleistet.  

 

Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind insgesamt auf dem Niveau von 2021.  

 

3.2. Vermögenslage 

 

 

 

31.12.2022 

TEUR 

31.12.2021 

TEUR 

Veränderung 

TEUR 

Anlagevermögen 428  477  -49 

Forderungen  18 7 +11 

Liquide Mittel 290  281  +9 

AKTIVA insgesamt 736 765 -29 

Eigenkapital 639  655  -16 

Sonderposten 81  91  -10  

Rückstellungen 7  5  +2 

Bankverbindlichkeiten 0      0      0 

Lieferverbindlichkeiten 6     1     +5 

Übrige Verbindlichkeiten 3     13     -10 

PASSIVA insgesamt 736 765 -29 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2022 geht auf die Abschreibungen 

zurück.  Die liquiden Mittel sind auf dem Niveau von 2022. Das Eigenkapital reduzierte 

sich um den Jahresfehlbetrag. 

 

3.3.     Finanzlage 

Das Finanzmanagement der Gesellschaft wird im Rahmen der maßgeblichen Gesetze 

sowie der internen Grundsätze und Regeln ausgeübt. Für die Gesellschaft bedeutet 

dies, dass eine wichtige Quelle der Finanzierung die Mittelzuflüsse aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit darstellen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf ein 

beständiges Liquiditätspolster ausgerichtet. 

 

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Zum 31.12.2022 wies die Gesellschaft liquide 

Mittel in Höhe von EUR 289.818,99, welche damit innerhalb der Erwartung lagen, aus. 

Somit war die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gewährleistet. Die Gesellschaft kam 
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ihren Zahlungsverpflichtungen nach. Die Liquidität der Gesellschaft ist gut, Engpässe 

sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

B.        Risiko-, Chancen- und Prognosebericht 

 

1.         Risikobericht  

Das Risikomanagement der Gesellschaft entspringt dem Bestreben, unangemessene 

Risiken zu vermeiden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil der Planung 

und Umsetzung der Geschäftsstrategie. Die Gesellschaft setzt lediglich originäre 

Finanzinstrumente ein. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen sowie flüssige Mittel. Einem potenziellen Ausfallrisiko 

von Forderungen begegnet die Gesellschaft durch ein Forderungsmanagement. Zur 

Absicherung gegen ein Liquiditätsrisiko überwacht die Gesellschaft laufend ihre 

Liquidität.  

Preisänderungsrisiken könnten sich in Bezug auf Wiederbeschaffungskosten sowie für 

Änderungen der Einspeisevergütungen nach Auslaufen der Festschreibung ergeben.  

Die wirtschaftliche Entwicklung im Kalenderjahr wird von verschiedenen Faktoren 

nachhaltig bestimmt, die wiederum seit Februar 2022 durch den russischen Angriff auf 

die Ukraine geprägt werden. Vor diesem Hintergrund sind viele Fragen offen.  

Dies betrifft die Auswirkungen der gegen Russland verhängten Sanktionen, den Effekt 

der hohen Energiepreise, die Folge von Lieferengpässen, die Wirkungen der Inflation. 

Insgesamt geht es um die Handhabung der gestiegenen Unsicherheiten. Eine 

verlässliche Einschätzung ist nicht möglich, weil die Dauer des Krieges und damit auch 

seine Auswirkungen nicht absehbar sind.   

Insgesamt bleiben auch die klimatischen Änderungen und deren Auswirkungen auf die 

Sonnenscheindauer abzuwarten. 

Ansonsten sind Risiken, die über das allgemeine wirtschaftliche Risiko einer 

unternehmerischen Betätigung hinausgehen, sind derzeit nicht erkennbar. So ist auch 

kein spezifisches Risiko, welches Einfluss auf die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage haben könnte, ersichtlich. 
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2.         Chancenbericht  

Die Gesellschaft sieht sich in den folgenden Jahren durch die gesetzlichen Regelungen 

zu den erneuerbaren Energien und deren möglichen Änderungen verschiedenen 

Herausforderungen gegenüber. Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren eine stabile 

Ertragslage der Anlagen der Gesellschaft zu erzielen und eine konstante Auslastung zu 

erreichen, um so den Gegenstand des Unternehmens realisieren zu können. 

 

 

 

3.         Prognosebericht  

Im Hinblick auf den bisherigen klimatischen Verlauf des Jahres 2023 und die im 

Verhältnis zum Kalenderjahr 2022 ähnliche Sonnenscheindauer rechnen wir für das 

Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mit ähnlichen Umsatzerlösen. 

Die voraussichtliche Entwicklung der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist unter 

der Maßgabe eines gewissenhaft handelnden Kaufmanns als stabil zu bewerten. Die 

Liquidität der Gesellschaft wird auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 erwartet. 

Im Jahr 2023 plant die Gesellschaft keine neuen PV-Anlagen. 

 

Zeulenroda-Triebes, den 06.09.2023 

 

 

Albrecht Ränger, Geschäftsführer 
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Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes 

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat bilden die Organe 
der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH, Zeulenroda-Triebes. 

Die Aufgaben der einzelnen Organe sowie die Regelung der wichtigsten Abläufe sind im Gesell-
schaftsvertrag sowie im GmbHG geregelt. Die Aufgaben des Geschäftsführers sind darüber hinaus 
in einem Betriebsführungsvertrag zwischen der AWO Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH und der 
ZTEE definiert. Herr Albrecht Ränger ist alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft und vertritt 
die Gesellschaft alleine. 

Aus unserer Sicht entsprechen die Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens. 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt? 

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen und zwei Sitzungen des Aufsichtsrates 
der Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH statt. Zu den Sitzungen wurden Nieder-
schriften erstellt und schriftliche Beschlüsse gefasst. 
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Der Geschäftsführer, Herr Albrecht Ränger, ist als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 
Wohngenossenschaft „Neuer Weg“ eG tätig. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2022 keine Vergütung 
durch die Gesellschaft. 

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse 
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Ein Organigramm, aus dem der Organisationsaufbau und die Arbeitsbereiche ersichtlich sind, 
kann aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens unterbleiben. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

Wir verweisen auf Frage a). 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert? 

Die Geschäftsführung hat keine Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen. Die Gesell-
schaft selbst verfügt über keine Arbeitnehmer. 
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit-
aufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht einge-
halten werden? 

Wesentliche Entscheidungsprozesse werden von der Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit 
dem Aufsichtsrat getroffen. Für den Bereich der Finanzierung existieren Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag, die unter anderem betragsmäßige Beschränkungen sowie Vorschriften zur Auf-
nahme von Darlehen umfassen. Richtlinien für Auftragsvergabe und Abwicklung ergeben sich zu-
dem aus VOB/VOL. 

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht nach diesen 
Richtlinien verfahren wird. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)? 

Die Geschäftsführung ist für die Verwahrung der Verträge zuständig. Eine ordnungsgemäße Doku-
mentation in entsprechend anlagebezogenen Ordnern ist vorhanden, d. h. Verträge können kurz-
fristig bereitgestellt werden. 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den 
Bedürfnissen des Unternehmens? 

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Es wird ein Wirtschaftsplan 
erstellt. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Die Planabweichungen werden anhand von monatlichen Auswertungen untersucht. Die Geschäfts-
führung unterrichtet den Aufsichtsart regelmäßig über entsprechende Abweichungen. 
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c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Nach den Ergebnissen unserer Prüfung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den beson-
deren Anforderungen der Gesellschaft. Über eine Kostenrechnung verfügt das Unternehmen 
nicht, sie ist aus unserer Sicht aufgrund der Unternehmensgröße auch nicht notwendig. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Entsprechende Maßnahmen werden vom Geschäftsführer wahrgenommen. Das Finanzmanage-
ment wird im Wesentlichen durch die Finanzbuchhaltung der AWO Soziale Dienste Zeulenroda 
gGmbH wahrgenommen. Ein funktionierendes Finanzmanagement, welches eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und Kreditüberwachung gewährleistet, ist vorhanden. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 

Ein zentrales Cash-Management besteht bei der Gesellschaft nicht. Das Finanzmanagement der 
Gesellschaft wird durch den Betriebsführer im Rahmen des Betriebsführungsvertrags vorgenom-
men. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 

Die Gesellschaft erzielt ihre Einnahmen aus Gutschriften der aus den Stromeinspeisungen ver-
pflichteten Netzbetreiber. Im Rahmen unserer Prüfung ist nicht bekannt geworden, dass Leistun-
gen nicht zeitnah gutgeschrieben wurden. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Das Controlling entspricht den Anforderungen des Unternehmens. 
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht? 

Die Zeulenroda-Triebes erneuerbare Energien gGmbH hat keine Tochterunternehmen und hält 
keine Beteiligungen. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können? 

Die kaufmännische Betreuung der Gesellschaft erfolgt durch einen Betriebsführer. Im kaufmänni-
schen Bereich orientieren sich die Frühwarnsignale insbesondere an der Überwachung der Plan-
/Ist-Abweichungen bei der Abwicklung des Wirtschaftsplans. Die Überwachung der Risiken/Illiqui-
dität und Überschuldung liegt im Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung. Durch die Be-
obachtung der politischen und gesetzgeberischen Aktivitäten ist die laufende Information über 
gesetzliche und wirtschaftliche Entwicklungen, die zu bestandsgefährdenden Risiken führen 
könnten, sichergestellt. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Nach den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen ist grundsätzlich die Überwachung und 
Identifizierung von Geschäftsrisiken sichergestellt. Weiterhin wird durch die Beobachtung der po-
litischen und gesetzgeberischen Handlungen eine fortlaufende und aktuelle Information über ge-
setzliche und wirtschaftliche Entwicklungen, die zu bestandsgefährdenden Risiken führen könn-
ten, gegeben. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Nach unseren Feststellungen sind die Maßnahmen der Größe und Komplexität der Gesellschaft 
entsprechend angemessen dokumentiert. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst? 

Soweit Änderungen der betrieblichen Abläufe oder der Einflüsse von außen eintreten, die Einfluss 
auf das Frühwarnsystem haben, werden diese von der Geschäftsführung beachtet. 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört: 

– Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

– Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-
setzt werden? 

– Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang dürfen offene Posten entstehen? 

– Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-
lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipati-
ves Hedging)? 

Als Finanzinstrumente setzt die Gesellschaft ausschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sowie flüssige Mittel ein.  

Der mittel- und langfristige Einsatz von anderen Finanzinstrumenten, Termingeschäften, Optio-
nen und Derivaten ist nicht vorgesehen, sodass entsprechende Regelungen nicht erforderlich 
sind. 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung? 

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente in Form von Derivaten ein. Siehe Antwort zur 
Frage a). 
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c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf 

– Erfassung der Geschäfte, 

– Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, 

– Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, 

– Kontrolle der Geschäfte? 

Aufgrund des geringen Risikos der von der Gesellschaft eingesetzten Finanzinstrumente, ist ein 
derartiges Instrumentarium nicht eingerichtet. 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 5b). 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

Aufgrund des geringen Risikos der von der Gesellschaft eingesetzten Finanzinstrumente, ist keine 
Arbeitsanweisung erlassen worden. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die of-
fenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 5b). 

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen? 

Eine Interne Revision besteht angesichts der Unternehmensgröße nicht. Die Aufgaben wurden 
auch nicht durch eine andere Stelle wahrgenommen. 
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b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 6a). 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 6a). 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 6a). 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 6a). 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Wir verweisen auf unsere Antwort zu Frage 6a). 
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat-
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs-
sen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass zustimmungs-
pflichtige Rechtsgeschäfte ohne vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans (Aufsichtsrates) 
durchgeführt wurden. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Nach den erteilten Auskünften und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurde weder 
an Geschäftsführer noch an Mitglieder des Aufsichtsrat Kredite gewährt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht mit 
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans überein-
stimmen. 
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Im Berichtsjahr 2022 wurde für die zwei Photovoltaikanlagen „Silberfeld“ und „Sonnenschein“ 
jeweils ein Datenlogger und ein Router in Höhe von insgesamt TEUR 2 aktiviert. Die Zielsetzung 
der Gesellschaft besteht darin, die Datenlogger und Router zu vereinheitlichen, um eine bessere 
Funktionalität und Stabilität zu erreichen. Im Haushaltsplan 2022 sind für solche Investitionen 
EUR 3.000,00 erfasst. Bedingt durch die Vereinheitlichung und den größeren Funktionsumfang 
wurde die Beschaffung bei nur einem Anbieter vorgenommen. Vor diesem Hintergrund gibt es 
keine weiteren Angebote anderer Hersteller. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Im Geschäftsjahr 2022 wurde aufgrund der in Frage a) benannten Gründe auf die Einholung wei-
terer Vergleichsangebote verzichtet. In der Regel werden aber durch die Gesellschaft zur Ermitt-
lung der Angemessenheit der Preise vor der Realisierung von Investitionen grundsätzlich Ange-
bote eingeholt; das wirtschaftlichste Angebot wird ausgewählt. Das Verfahren gewährt unseres 
Erachtens die Bildung eines Urteils über die Angemessenheit des Preises. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht? 

Im Rahmen der Berichterstattung an das Überwachungsorgan werden die Investitionsbudgets lau-
fend überwacht und auf Abweichungen untersucht. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Planüberschreitungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Wir haben keine Anhaltspunkte festgestellt, die Anlass dazu geben, dass solche Verträge abge-
schlossen wurden. 
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen haben sich während unserer Prüfung nicht 
ergeben. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Grundsätzlich werden für Geschäfte, die nicht den Vergabereglungen unterliegen, Konkurrenzan-
gebote eingeholt. 

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Dem Aufsichtsrat wurde im Rahmen seiner Sitzung über die Lage des Unternehmens Bericht er-
stattet. Bei zustimmungsbedürftigen Geschäften erfolgt die Einholung der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die Berichte gewähren einen zutreffenden Einblick in diese Punkte. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Der Aufsichtsrat war über die wesentlichen Vorgänge angemessen und zeitnah informiert. Unge-
wöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkenn-
bare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung 
nicht festgestellt. 
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Eine Berichterstattung auf besondere Anforderung des für die Gesellschaft zuständigen Überwa-
chungsorgans erfolgte im Berichtsjahr 2022 nicht. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Anhaltspunkte für eine unzureichende Berichterstattung haben sich im Rahmen unserer Prüfung 
nicht ergeben. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Für den Geschäftsführer wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen. Deren 
Inhalt und Konditionen wurden auskunftsgemäß mit dem Überwachungsorgan erörtert. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den? 

Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrates wurden nicht ge-
meldet. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen wurde im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Auffallend hohe bzw. niedrige Bestände konnten zum Bilanzstichtag nicht identifiziert werden. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird? 

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich 
höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird, 
haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 

Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden? 

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung haben wir im Rahmen unserer Prü-
fung nicht festgestellt. Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme) beträgt 86,8 % (Vor-
jahr 85,7 %). 

Wesentliche Investitionsverpflichtungen zum Abschlussstichtag bestehen nicht. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Die Beantwortung der Frage entfällt, da sie auf die Gesellschaft nicht anwendbar ist. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.  
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung? 

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung sind uns im Rahmen unserer Prü-
fung nicht bekannt geworden. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Ausschüttungen erfolgen aufgrund der Regelungen des Gemeinnützigkeitsrechts nicht. Jahres-
überschüsse werden grundsätzlich vollständig in Rücklagen eingestellt bzw. auf neue Rechnung 
vorgetragen. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet. 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ 
Konzernunternehmen zusammen? 

Ein nach Segmenten getrenntes Betriebsergebnis wird nicht ermittelt. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Die Beantwortung der Frage entfällt, da sie auf die Gesellschaft nicht anwendbar ist. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Die Beantwortung der Frage entfällt, da sie auf die Gesellschaft nicht anwendbar ist. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag aus. Ursache des Jahresfehlbe-
trages ist, dass die Erlöse aus dem Stromverkauf die bisher bestehenden Aufwendungen aus den 
Abschreibungen nicht decken. Darüber hinaus sind uns im Rahmen unserer Prüfung keine verlust-
bringenden Geschäfte bekannt geworden. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

Wir verweisen auf Frage 15 a). Hinsichtlich der Beeinflussung des Jahresergebnisses durch einma-
lige Vorgänge verweisen wir auf Frage 14 b). 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags? 

Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Zurückzuführen ist diese Ent-
wicklung insbesondere auf den Anstieg der Umsatzerlöse (TEUR 10). 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern? 

Es wird eine stetige Überwachung der geographischen und natürlichen Umgebung der einzelnen 
Anlagen zur Gewährleistung einer optimalen Ertragsauslastung durchgeführt. Ferner ist eine Er-
weiterung der bestehenden Anlagen vorgesehen. 
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- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und
etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbeson-
dere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbrau-
cher und Portalnutzungsbedingungen) (ii) dieser Besonderen Auftragsbedin-
gungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (AAB) (zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“).
Dies gilt auch für den Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirk-
samen Abschluss der Mandatsvereinbarung erbracht wurde. Abweichende
oder widersprechende Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die Regelungen unseres Auftrags-
schreibens, die BAB und AAB gelten auch dann, wenn wir einer Beauftragung
unter Zugrundelegung abweichender Geschäftsbedingungen (z.B. im Rahmen
von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann
Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anla-
gen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen,
werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunterneh-
mern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rech-
nung. 

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im
Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare
oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar
vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar darf überschritten werden, wenn durch
den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz
der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, sofern und soweit dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsverein-
barung mit weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen
beauftragen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder,
in Ermangelung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause
für die jeweilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen
auf Wunsch gerne mitteilen. 

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-
erbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Re-
gulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, DPR) oder anderen Dritten zur
Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als
Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitauf-
wand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die mit Ihnen in
der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen. 

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich
unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 der AAB. Abweichend von Num-
mer 9 (2) und (5) der AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten
Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio. Nummer 9 (1) der
AAB bleibt stets unberührt.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-
newohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich übersteigt,
sind wir bereit, mit Ihnen und unserem Haftpflichtversicherer die Möglichkeit
und die Kosten einer Erhöhung unserer Haftungsgrenze zu erörtern. Kommt
es in diesem Zusammenhang zu einem gesonderten Prämienaufwand, so ist
dieser von Ihnen zu tragen. 

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betrags-
mäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii)
nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforderlich
ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind, sind 
nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unterzeichnet 
wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner benannt 
sind. Sofern nichts anderes vereinbart wird und keine gesetzlichen oder be-
rufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind wir auch berechtigt, un-
sere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als PDF und/oder (ii) per E-Mail 
und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern. 

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem an-
deren Zweck verwendet werden. Für die Weitergabe unserer beruflichen Äu-
ßerungen an Dritte oder deren Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6
der AAB.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe unserer beruflichen Äuße-
rungen an Dritte erfolgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen
Unterzeichnung einer berufsüblichen Weitergabevereinbarung (Hold Harm-
less Release Letter) durch den oder die Dritten, sofern nichts anderes schrift-
lich vereinbart wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets
nur in vollem Wortlaut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer
Weitergabe unberührt.

(c) Sie sind verpflichtet, uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen gemäß Nummer 5 (a) und/oder
(b) entstehen. 

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die
Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) der AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-
lungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts an-
deres ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen
und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG
bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen.
Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruf-
lich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann
zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per
Fax übermittelt werden. 

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 der AAB. Ihnen ist dar-
über hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden, 
nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, 
verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des 
gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haf-
tung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbe-
reich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schä-
den. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzpro-
gramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.  

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-
schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen
BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist
die Marke des BDO Netzwerks und der BDO Mitgliedsfirmen („BDO Firm“). Zur
Auftragsdurchführung dürfen wir andere BDO Firms als Subunternehmer ein-
schalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns bereits jetzt diesen gegenüber
von unserer Verschwiegenheitspflicht. 
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(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung
auch für die Leistungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden
Sie gegen eine BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben
(einschließlich der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Ser-
vices BVBA), keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht
für Ansprüche, die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln bezie-
hen, sowie auf etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundes-
republik Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zu-
gunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können
sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB be-
rufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Konzern

(a) Sofern Sie im Zusammenhang mit unseren Leistungen auch die BDO Legal
oder andere Gesellschaften des BDO Konzerns beauftragen, entbinden Sie uns
diesen ggü. bereits jetzt bzgl. aller auftragsrelevanten Informationen von der
Verschwiegenheitspflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente
Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal und anderen Gesellschaften des BDO Konzerns
rechtlich unabhängig. Entsprechend übernehmen wir weder Verantwortung
für deren Handlungen oder Unterlassungen, noch begründen wir mit diesen
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder haften mit diesen gesamtschuld-
nerisch.

11. Geldwäschegesetz, Sanktionen

Wir sind nach den Bestimmungen des Gesetzes über das Aufspüren von Ge-
winnen aus schweren Straftaten (GwG) u.a. verpflichtet, in Bezug auf unsere 
Vertragspartner Identifizierungshandlungen durchzuführen. Sie sind daher 
verpflichtet, uns alle nach dem GwG mitzuteilenden Informationen und Nach-
weise vollständig und wahrheitsgemäß zukommen zu lassen und diese im wei-
teren Verlauf der Geschäftsbeziehung unaufgefordert zu aktualisieren. Auf 
unsere Verpflichtungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen gemäß der 
einschlägigen Regelungen des GwG weisen wir ausdrücklich hin. Ferner wei-
sen wir darauf hin, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen u.a. auch im Hin-
blick auf einschlägige nationale bzw. internationale Sanktionen überprüfen. 
Wir behalten uns vor, die Geschäftsbeziehung durch fristlose Kündigung zu 
beenden, sofern wir im Rahmen der Sanktionsprüfungen feststellen, dass Sie 
und/oder etwaige Sie beherrschende Gesellschafter von einschlägigen Sank-
tionen betroffen sind. 

12. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönli-
chen Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB 

betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken 
bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sach-
liche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers 
(z.B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards). 

13. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2)
der AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze. 

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben,
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regelmä-
ßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr.

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis
oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer
Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Ent-
stehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Scha-
den auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

14. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg,
(ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten er-
bracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie Ih-
ren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Aufhebung der Mandatsvereinbarung be-
darf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-
weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-
ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten,
von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht.
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen 

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle weiteren/and all Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im Konzern/in the group
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